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RS OGH 1991/5/22 3Ob550/91,
1Ob519/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1991

Norm

ABGB §1336 Abs1 E

Rechtssatz

Da die nicht gehörige Erfüllung und beim Fixgeschäft auch die nicht zeitgerechte Erfüllung der Nichterfüllung

gleichstehen, liegen in Wahrheit nur zwei verschiedene Fälle vor, nämlich jener der Nichterfüllung und der verspäteten

Erfüllung beim Nichtfixgeschäft.

Entscheidungstexte

3 Ob 550/91

Entscheidungstext OGH 22.05.1991 3 Ob 550/91

1 Ob 519/94

Entscheidungstext OGH 29.08.1994 1 Ob 519/94

Vgl auch; nur: Da die nicht gehörige Erfüllung und beim Fixgeschäft auch die nicht zeitgerechte Erfüllung der

Nichterfüllung gleichstehen. (T1)
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